
 

 

 

Niederschrift 

 

über die 23. Sitzung - Wahlperiode 2014/2020 - des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 

der Gemeinde Niederkrüchten 

 

Verhandelt: Niederkrüchten, den 13. Dezember 2016 

Sitzungslokal: Rathaus in Elmpt, Sitzungssaal 

Beginn: 19:30 Uhr   Ende: 20:30 Uhr 

 

Anwesend sind: 

1.  Bürgermeister Wassong, Karl-Heinz  

2.  Ratsmitglied Beines, Peter Josef  

3.  Ratsmitglied Berlin, Birgitt  

4.  Ratsmitglied Coenen, Theodor  

5.  Ratsmitglied Consoir, Wilhelm  

6.  Ratsmitglied Daamen, Georg  

7.  Ratsmitglied Degenhardt, Anja  

8.  Ratsmitglied Fonger, Wolfgang  

9.  Ratsmitglied Goertz, Marco  

10.  Ratsmitglied Gotzen, Hans Peter  

11.  Ratsmitglied Haese, Detlef  

12.  Ratsmitglied Hommen, Werner  

13.  Ratsmitglied Jans, Trudis  

14.  Ratsmitglied Korth, Helga  

15.  Ratsmitglied Lachmann, Joerg  

16.  Ratsmitglied Lasenga, Jürgen  

17.  Ratsmitglied Lipp, Marianne  

18.  Ratsmitglied Mankau, Wilhelm  

19.  Ratsmitglied Meisel, Iris  

20.  Ratsmitglied Meyer, Detlef  

21.  Ratsmitglied Meyer, Hermann  

22.  Ratsmitglied Michiels, Walter  
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23.  Ratsmitglied Niggemeyer, Thomas  

24.  Ratsmitglied Polmans, Matthias  

25.  Ratsmitglied Schaefer, Dietrich  

26.  Ratsmitglied Schmitz, Manfred  

27.  Ratsmitglied Schouren, Marion  

28.  Ratsmitglied Seeboth, Ulrich  

29.  Ratsmitglied Siegers, Beate  

30.  Ratsmitglied Stoltze, Joerg  

31.  Ratsmitglied Szallies, Christoph  

32.  Ratsmitglied Tekolf, Michael  

33.  Ratsmitglied Wahlenberg, Johannes  

34.  Ratsmitglied Wallrafen, Heinz  
 

 

 

Seitens der Verwaltung: 
 

1. Herr Schippers  

2. Herr Bonus  

3. Herr Hinsen 

4. Frau Schrievers  

5. Frau Baier 

6. Frau Coenen  

 

 

Es fehlen: 

1.  Ratsmitglied Gumbel, Lars   
 

 

Bürgermeister Karl-Heinz Wassong eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Einberufung zu 

dieser Sitzung durch Einladung vom 5. Dezember 2016 ordnungsgemäß erfolgt ist. 

 

Nach Eröffnung der Sitzung und vor Eintritt in die Tagesordnung schlägt Ratsmitglied Jans vor, 

Tagesordnungspunkt 13 „Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018“ im öffentlichen Teil 

der Sitzung zu beraten. 

 

Der Rat beschließt mit 33 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung, den Stellenplan für den Doppel-

haushalt 2017/2018 im öffentlichen Teil unter Tagesordnungspunkt 12 zu beraten. 

 

Auf entsprechende Anfrage von Ratsmitglied Mankau sagt Bürgermeister Wassong, dass die 

Kosten der Machbarkeitsstudie für den Bereich der Bäder etwa 20.000,00 Euro betragen. 
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Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

2) Sitzungskalender für das Jahr 2017 539-2014/2020 

3) Änderung der Richtlinien der Gemeinde Niederkrüchten zur Förderung 

des Sports in der Fassung vom 2. Juli 2013 

524-2014/2020 

4) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung 

von Gebühren für die Gewässerunterhaltung 

545-2014/2020 

5) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Festset-

zung der Gebühren-sätze für die Gewässerunterhaltung 

546-2014/2020 

6) Erlass der Satzung über die Höhe der Straßenreinigungsgebühren der 

Gemeinde Niederkrüchten 

529-2014/2020 

7) Abwasserbeseitigungsgebühren im Jahr 2017 532-2014/2020 

8) Erlass der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der 

Gemeinde Niederkrüchten 

530-2014/2020 

9) Erlass der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung über die Benutzung 

der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Nieder-

krüchten 

531-2014/2020 

10) Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Haushaltsjahr 

2017 

549-2014/2020 

11) Bekanntgabe von Niederschriften über Ausschusssitzungen und Ent-

scheidungen über Ausschussbeschlüsse 

 

12) Mitteilungen des Bürgermeisters  
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Öffentlicher Teil 

 

1) Fragestunde für Einwohner  

  

Bürgermeister Wassong eröffnet die Fragestunde und bittet die Anwesenden, von ih-

rem Fragerecht Gebrauch zu machen. Da keine Fragen gestellt werden, schließt Bür-

germeister Wassong die Fragestunde. 

 
 

2) Sitzungskalender für das Jahr 2017 539-2014/2020 

  

Die Verwaltung hat entsprechend dem Beschluss des Rates vom 16. Januar 1990 den 

Entwurf eines Sitzungskalenders für das Jahr 2017 erstellt und diesen soweit möglich 

mit bestehenden Terminen abgestimmt. Die Termine für die Sitzungen der Fraktionen 

werden noch in den Sitzungskalender aufgenommen. 

 

Ratsmitglied Gotzen bittet, bei der FDP-Ratsfraktion den Zusatz „öffentliche Sitzung“ 

zu streichen. 

 

Der Rat beschließt einstimmig den Sitzungskalender für das Jahr 2017 entsprechend 

dem vorliegenden Entwurf. 

 

Eine Ausfertigung des beschlossenen Sitzungskalenders für das Jahr 2017 ist dieser 

Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 
 

3) Änderung der Richtlinien der Gemeinde Niederkrüchten zur Förderung 

des Sports in der Fassung vom 2. Juli 2013 

524-2014/2020 

  

In der zurzeit gültigen Fassung der Richtlinien der Gemeinde Niederkrüchten zur För-

derung des Sports wird unter IV Sportgeräte, 2. die Gewährung von Zuschüssen zu 

den Kosten für die Anschaffung von Sportgeräten geregelt. Die hier genannten Bezu-

schussungsgrenzen sind an die grundsätzliche Förderung durch den Landessportbund 

bzw. andere Zuschussträger geknüpft und werden bisher nur als Ergänzungszuschuss 

gewährt. Bereits seit dem Jahr 2005 werden weder von Landesportbund noch vom 

Kreissportbund Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten gewährt.  

 

Durch die fehlenden Zuschüsse des Landessportbundes und anderer Zuschussträger 

fehlt es den aktuellen Richtlinien an einer Grundlage zur Gewährung eines Zuschusses 
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für die Anschaffung von Sportgeräten. Die  Richtlinien zur Förderung des Sports der 

Gemeinde Niederkrüchten sollen daher angepasst werden. Eine Synopse der entspre-

chenden Änderungen und ein Entwurf der Richtlinien zur Förderung des Sports in der 

Gemeinde Niederkrüchten hat jedes Ratsmitglied erhalten.  

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss:.  

 

Die Änderung der Richtlinien der Gemeinde Niederkrüchten zur Förderung des Sports 

wird beschlossen. 

 
 

4) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung 

von Gebühren für die Gewässerunterhaltung 

545-2014/2020 

  

Das Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wurde im 

Juni 2016 geändert und neu gefasst. Die Neufassung ist am 16. Juli 2016 in Kraft ge-

treten. Zu den Neuregelungen gehört auch der § 64. Diese Bestimmung regelt nun-

mehr die Umlage des Unterhaltungsaufwands für die Gewässer zweiter Ordnung. 

Der Gesetzgeber sieht wie bisher die Möglichkeit vor, den Gewässerunterhaltungsauf-

wand im Rahmen einer Gebühr auf die Eigentümer des seitlichen Einzugsbereichs 

umzulegen. Entsprechend der bisherigen Regelung sind zuvor die Erschwereranteile 

abzuziehen. Dies geschieht künftig, wie auch bislang, in der Weise, dass die Wasser-

verbände die Erschwereranteile vorab abziehen und die Umlage für die Eigentümer im 

seitlichen Einzugsbereich separat ausweisen. Die Gebühren der Wasserverbände 

werden jährlich erhoben und mit Gebührenbescheid bekanntgegeben.  

 

Nach der bisherigen Gesetzesfassung mussten bei der Gebührenbemessung maßgeb-

liche Unterschiede im Wasserabfluss berücksichtigt werden. In der Vergangenheit 

wurden deshalb auf der Grundlage eines Gutachtens des Ingenieurebüros Hydrotec 

unterschiedliche Gebührensätze für verschiedene Nutzungsarten gebildet. So wurden 

die befestigten abflusswirksamen Flächen entsprechend dem Abflussbeiwert, der auch 

in der Entwässerungssatzung Verwendung findet, herangezogen. Bei den übrigen Flä-

chen wurde unterteilt in unbefestigte Flächen ohne Ableitung des Niederschlagswas-

sers, in Waldflächen und in sonstige Flächen außerhalb geschlossener Ortslagen, z. B. 

landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 

Der Gesetzgeber hat diese Unterteilung aus Vereinfachungsgründen aufgegeben. Im 

Gesetz ist festgelegt, dass die Eigentümer der versiegelten Flächen 90 % und die Ei-
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gentümer der übrigen Flächen 10 % der Kosten tragen. Es wird daher nur noch zwi-

schen versiegelten Flächen und übrigen (unversiegelten) Flächen unterschieden. Wei-

terhin ist angeordnet, dass als Gebührenmaßstab in der Satzung der Quadratmeter 

Grundstücksfläche zugrunde zu legen ist. Aus dem klaren Wortlaut und dem Fehlen 

einer Öffnungsklausel für gemeindliche Satzungen folgt, dass in der Satzung künftig 

nur noch zwischen den versiegelten Flächen einerseits und den unversiegelten Flä-

chen andererseits zu unterscheiden ist und weitere Differenzierungen nicht mehr zu-

lässig sind. Damit entfällt die bisherige Differenzierung nach Nutzungsarten und Ab-

flussbeiwerten.  

 

Wie die Regelung bezüglich des Ansatzes der „versiegelten Flächen“ auszulegen ist, 

wurde vom Gesetzgeber nicht explizit ausgeführt. Dies könnte unterschiedlich ausge-

legt werden. Seitens anwaltlicher Stellungnahme dürfte es sich hier ausschließlich um 

die versiegelten Flächen mit Ableitung handeln. Diese Ansicht wird auch aus wasser-

baulicher Sicht vertreten. Da im Rahmen der Prüfung, wie das Gesetz auszulegen ist, 

der Städte- und Gemeindebund bereits angekündigt hatte, dass bis zum Jahresende 

noch eine Mustersatzung veröffentlicht werde, wurde diese abgewartet. Die Mustersat-

zung und die entsprechende Stellungnahme wurden durch Schnellbrief des Städte- 

und Gemeindebundes erst am 21. November 2016 veröffentlicht. Hierdurch war auch 

eine Vorlage der Angelegenheit zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 

06. Dezember 2016 nicht mehr möglich, da die Satzung für die Gemeinde Niederkrüch-

ten entsprechend umzusetzen war und für die Kalkulation der neuen Gebührensätze 

zunächst die erforderlichen Flächen entsprechend der Auslegung des Städte- und 

Gemeindebundes zu ermitteln waren. Nach dieser Rechtsauslegung und entsprechend 

veröffentlichter Mustersatzung sind als versiegelte Flächen (entsprechend dem reinen 

Gesetzeswort) alle Flächen mit Versiegelung, unabhängig davon, ob eine Ableitung in 

den Kanal oder ein Gewässer erfolgt oder ob von den Flächen versickert wird, bei der 

Umlage des 90 % - Anteiles anzusetzen. Auf den 10 % - Anteil sind entsprechend die 

übrigen unversiegelten Flächen ( Acker, Wald, Rasen, Beete etc. ) anzusetzen. 

 

Die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes wurde entsprechend für den 

Entwurf der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Gebühren 

für die Gewässerunterhaltung zu Grunde gelegt. Die Satzung ist zwingend zum 

01.01.2017 zu erlassen, da die bisherige Satzung aufgrund der Gesetzesänderung 

unwirksam ist und anderenfalls eine Gebührenerhebung ab 2017 rechtlich nicht mög-

lich wäre. 
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Die Festsetzung der Gebührensätze erfolgt wie bisher in einer separaten Satzung, der 

auch die entsprechende Kalkulation zu Grunde liegt und die ebenfalls in der Sitzung 

des Rates am 13. Dezember 2016 zu beschließen ist. 

Frau Baier beantwortet Fragen des Ratsmitgliedes Wahlenberg. 

 

Der Rat beschließt einstimmig den Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten 

über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung entsprechend dem 

vorliegenden Entwurf. 

 

Eine Ausfertigung der beschlossenen Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die 

Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung ist dieser Niederschrift als An-

lage beigefügt. 

 
 

5) Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Festset-

zung der Gebühren-sätze für die Gewässerunterhaltung 

546-2014/2020 

  

Für die Gebühren für die Umlage des Gewässerunterhaltungsaufwandes des 

Schwalmverbandes 2017 wurde eine Gebührenkalkulation erstellt.  

 
Wie im Rahmen des Beschlusses zum Erlass der Satzung der Gemeinde Niederkrüch-

ten über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung bereits ausgeführt 

wurde, ist aufgrund der Änderung des Landeswassergesetzes die Kalkulation nach den 

nunmehr vorgeschriebenen Grundlagen vorzunehmen.  

 

Nach den Vorschriften des Landeswassergesetzes und der in dieser Sitzung beschlos-

senen Grundlagensatzung sind die umzulegenden Kosten nicht mehr nach den bisher 

angesetzten Wertigkeiten des seinerzeit erstellten hydrologischen Gutachtens zu ver-

teilen. Vielmehr erfolgt eine Aufteilung der Kosten mit einem Anteil von 90% auf die 

versiegelten Flächen und mit 10 % auf die übrigen (unversiegelten Flächen). Bei den 

versiegelten Flächen handelt es sich um sämtliche Flächen, die versiegelt sind, unab-

hängig davon, ob eine Ableitung in den öffentlichen Kanal oder ein Gewässer erfolgt 

oder nicht. Bei den unversiegelten Flächen sind die übrigen Flächen wie Rasen-

/Wiesenflächen, Beete, landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen, etc. zu Grunde zu 

legen. 

 

Die Flächen für die Kalkulation wurden aufgrund der für die bisherigen Veranlagungen 

bereits vorliegenden Flächen für die Gewässerunterhaltung, die auch einen laufenden 
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Änderungsdienst erfahren haben, ermittelt. Bei einem Anteil von 5 % aller zu veranla-

genden Grundstücke, bei denen es sich im Wesentlichen um die versiegelten Flächen 

der klassifizierten Straßen außerhalb der bebauten Ortslagen handelt, liegen keine 

Auswertungen nach den Luftbildern vor. Die Erfassung der versiegelten Flächen war 

bislang nicht erforderlich, da die Parzellen insgesamt als Flächen ohne Ableitung zu 

veranlagen waren. Hier wurden die fehlenden Flächen für die Kalkulation anhand von 

Auswertungen aus dem Kataster sorgfältig geschätzt. Für die Gebührenfestsetzung 

werden diese Flächen vorher noch detailliert ermittelt.  

 

Aufgrund der geänderten Flächen für jedes einzelne Grundstück kann die Gebühren-

erhebung nicht mit dem Jahressteuerbescheid 2017 erfolgen, da diese Flächen im 

Veranlagungsprogramm des KRZN zu erfassen sind. Damit nicht für die rund 11.300 

Datensätze eine manuelle Eingabe erfolgen muss, wird hierzu vom Rechenzentrum ein 

entsprechendes Programm entwickelt, so dass voraussichtlich im Laufe des kommen-

den Jahres die Flächen eingespielt werden können. Die Veranlagung wird somit nach-

träglich vorgenommen. 

 

Die voraussichtlichen Kosten bei der Gemeindeumlage für die Gewässerunterhaltung 

im Jahr 2017 sind insgesamt um rund 3.100,00 € gestiegen. Kosten für den Gewäs-

serausbau fallen in 2017 nicht an. In der Vergangenheit konnte auch die Kreisumlage 

im Rahmen der Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühren umgelegt werden. 

Dies ist nach der Änderung des Landeswassergesetzes nicht mehr möglich, da es sich 

bei Kreisumlage ausschließlich um Beiträge für den Ausgleich der Wasserführung und 

nicht um Unterhaltungsaufwendungen handelt, die nach § 64 LWG umgelegt werden 

können. Somit sind die umlagefähigen Verbandsbeiträge mit insgesamt 158.905,00 € 

um rund 21.400,00 € geringer als im Vorjahr. 

 

Nach den Vorschriften des geänderten Landeswassergesetzes fallen jedoch unter den 

umlagefähigen Aufwand nunmehr u.a. auch die Personal- und Verwaltungskosten zur 

Durchführung der Umlage und der Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Um-

lage. 

 

Daher wurde erstmalig sowohl der laufende Verwaltungsaufwand, als auch der für das 

kommende Jahr erforderliche Aufwand zur Ermittlung der fehlenden Flächen und die 

Umstellung der Grundlagendatenbank in die Kalkulation eingestellt. Es handelt sich 

hiernach um Verwaltungskosten von insgesamt 6.912,93 € und Fremdkosten in Höhe 

von 500,00 €. 
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Der umzulegende Aufwand beträgt somit insgesamt 166.317,93 €. 

Nach dem vorgeschriebenen Verteilungsschlüssel sind die Kosten wie folgt aufzuteilen: 

1) für die versiegelten Flächen mit 90%, somit insgesamt 149.686,14 € 

2) für die unversiegelten Flächen mit 10%, somit insgesamt 16.631,79 €. 

Diese Kosten sind auf die Flächen nach Quadratmeter Grundstücksfläche zu verteilen. 

Als Verteilungsflächen wurden für die versiegelten Flächen 3.951.966 m² und für die 

unversiegelten Flächen 43.083.553 m² ermittelt. 

 

Die Gebühren betragen hiernach 

1. für die versiegelten Flächen 0,0379 € je m² 

2. für die unversiegelten Flächen 0,0004 € je m². 

 

Der Rat beschließt einstimmig, die Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die 

Festsetzung der Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung entsprechend dem vor-

liegenden Entwurf zu erlassen. 

 

Eine Ausfertigung der Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Festsetzung der 

Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung ist dieser Niederschrift als Anlage beige-

fügt. 

 
 

6) Erlass der Satzung über die Höhe der Straßenreinigungsgebühren der 

Gemeinde Niederkrüchten 

529-2014/2020 

  

Für die Straßenreinigungsgebühren 2017 wurde eine Gebührenkalkulation erstellt.  

Bei den Verwertungsentgelten wurden die zu Grunde zu legenden Kehrichtmengen 

nach den bisher in 2016 entstandenen Mengen und entsprechend den Mengen der 

Vorjahre hochgerechnet. Hiernach sind die Mengen weiterhin rückläufig. 

 

Für das Jahr 2016 hat die Gebühr je lfdm. 0,77 € betragen. In 2016 wurde eine Unter-

deckung von 1.000,00 € aus Vorjahren eingesetzt. Ohne Einsatz dieser Unterdeckung 

hätte sich im Jahr 2016 eine Gebühr von 0,76 € ergeben. 

 

Die berechnete Gebühr für das Jahr 2017 beträgt 0,75 € je lfdm.  

 

Nach Erstellung der Nachkalkulation 2015 besteht im Bereich der Straßenreinigung 

zum 1. Januar 2016 noch eine Unterdeckung von rund 1.544,69 €. Entsprechend den 
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Vorschriften des KAG NRW sind Kostenüber- oder unterdeckungen spätestens inner-

halb von 4 Jahren auszugleichen. 

 

Unter Berücksichtigung des Einsatzes aus der Unterdeckung in die Kalkulation 2016 

wird in 2017 der Restbetrag von 544,69 € in die Kalkulation eingesetzt, der jedoch die 

berechnete Gebühr von 0,75 € nicht erhöht. 

 

Der Rat beschließt einstimmig, die Satzung über die Höhe der Straßenreinigungsge-

bühren der Gemeinde Niederkrüchten entsprechend dem vorliegenden Entwurf zu er-

lassen. 

 

Eine Ausfertigung der beschlossenen Satzung über die Höhe der Straßenreinigungs-

gebühren der Gemeinde Niederkrüchten ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 
 

7) Abwasserbeseitigungsgebühren im Jahr 2017 532-2014/2020 

  

Für die Abwasserbeseitigungsgebühren 2017 wurde eine Gebührenkalkulation erstellt.  

 

Im Bereich der Abschreibungen wurden neu zu aktivierende Maßnahmen eingestellt 

(u.a. Drosselleitung zwischen Kläranlage und Pumpstation Schwalmweg). Insgesamt 

sind die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um rund 8.000,00 € gestiegen. 

Aufgrund des sich durch in 2016 abgeschriebene Anlagen ergebenden geringeren 

Ausgangswertes für die Verzinsung sind die Zinsen gegenüber dem Vorjahr gesunken. 

Die laufenden Aufwendungen werden im kommenden Jahr um rund 200.000,00 € hö-

her angesetzt als im Vorjahr.  

 

Insbesondere erhöhen sich die Kosten für die Instandhaltung des Infrastrukturvermö-

gens sowie der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Unterhaltungsmaßnah-

men. Diese erhöhten Kosten resultieren im Wesentlichen aus der Erneuerung von 

Dehnungsfugen und Abdichtungen am RÜB Schwalmweg, der Entschlammung des 

RRB Steinkenrath, der Erneuerung der Flachdächer der Gebäude auf der Gruppen-

kläranlage sowie im Bereich der Unterhaltung aus der notwendigen Generalüberholung 

des Sandfangräumers. 

 

Das Sachkonto „sonstige Sachleistungen“ erscheint erstmalig in der Kalkulation, wurde 

jedoch auch in der Vergangenheit schon bebucht, jedoch sind die Kosten in den Vor-

jahreskalkulationen in das Konto „sonstige Dienstleistungen“ eingeflossen, dessen An-
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satz sich jetzt entsprechend verringert. 

 

Die Personalaufwendungen im Bereich der Beschäftigten der Gruppenkläranlage ha-

ben sich aufgrund eines Personalwechsels gegenüber der Kalkulation 2016 leicht ge-

senkt; im Bereich der Beschäftigten mit einem Büroarbeitsplatz sind die Kosten auf-

grund der Tariferhöhungen entsprechend gestiegen. Dies wirkt sich auch auf den säch-

lichen Verwaltungskosten im Rathaus aus. 

 

Die weiteren Aufwendungen wurden dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Insge-

samt werden sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rund 197.000,00 € 

erhöhen. 

 

Für die Berechnung der Schmutzwassergebühr werden die anteiligen Kosten auf den 

Frischwasserverbrauch 2015 umgelegt. Die Mengen sind gegenüber dem Vorjahr ge-

stiegen. Die Verteilungsflächen für die Niederschlagswassergebühr haben sich gegen-

über dem Vorjahr ebenfalls weiter erhöht. 

 

Nach Erstellung der Nachkalkulation 2015 weist die Sonderrücklage Abwasser zum 31. 

Dezember 2015 einen Bestand von rund 286.900,00 € aus. Unter Berücksichtigung der 

in die Kalkulation 2016 eingesetzten Entnahme aus der Rücklage, hat diese zum 1. 

Januar 2016 einen Bestand von rund 260.800,00 €. Hiervon sollen in 2017 im Bereich 

„Kanal“ insgesamt 155.000,00 € eingestellt werden. Hierdurch können die bisherigen 

Gebührensätze gehalten werden.  

 

Ohne Berücksichtigung eines Rücklageneinsatzes würde sich für das Schmutzwasser 

ein Gebührensatz von 2,82 € je m³ (Vorjahr 2,71 €/m³) ergeben. Nach Einsatz des An-

teiles aus der Rücklage beträgt der Gebührensatz wie im Jahr 2016  2,68 € je m³. 

Ohne Berücksichtigung eines Rücklageneinsatzes würde sich für das Niederschlags-

wasser ein Gebührensatz von 0,92 € je m² (Vorjahr 0,87 €/m²) ergeben. Nach Einsatz 

des Anteiles aus der Rücklage beträgt der Gebührensatz wie im Jahr 2016  0,86 € je 

m². 

 

Für die Berechnung der Gebühren für die Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 

wurden jeweils die Kosten der Abfuhr durch den Unternehmer, die notwendigen Ver-

waltungskosten sowie der Anteil der Kläranlage, der auf die Klärung des angelieferten 

Klärschlammes und Abwassers entfällt, ermittelt und auf die voraussichtlichen Abfuhr-

mengen verteilt. Bei den Kleinkläranlagen ist bei der Ermittlung der Abfuhrmengen zu 
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berücksichtigen, dass hier nur eine 2-jährige Abfuhr vorgeschrieben ist und auch über-

wiegend bei den einzelnen Anlagen so erfolgt. 

 

Nach den ermittelten Kosten und voraussichtlichen Abfuhrmengen ergibt sich ohne 

einen Rücklageneinsatz für die Abfuhr von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen eine 

Gebühr in Höhe von 20,27 €/m³ Abfuhrmenge (Vorjahr 20,16 €/m³). Aufgrund der zur 

Verfügung stehenden Rücklagen im Bereich Abwasser soll für 2017 ein Betrag von 

insgesamt 387,00 € eingesetzt werden (Rücklageneinsatz Vorjahr 307,00 €). Damit 

kann der Gebührensatz des Vorjahres in Höhe von 17,45 €/m³ beibehalten werden. 

Für die Abfuhr von Abwasser aus abflusslosen Gruben beträgt der Gebührensatz ohne 

Einsatz einer Rücklage 15,11 €/m³ Abfuhrmenge (Vorjahr 13,61 €/m³). Hier soll ein 

Anteil aus der Rücklage in Höhe von 2,550,00 € (Vorjahr 430,00 €) eingesetzt werden. 

Damit kann auch hier der Gebührensatz des Vorjahres von 13,40 €/m³ beibehalten 

werden. 

 

Der Rat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Beibehaltung der bisherigen Gebührensätze der Abwasserbeseitigungsgebühren 

entsprechend der vorgelegten Gebührenkalkulation wird zugestimmt. 

 
 

8) Erlass der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der 

Gemeinde Niederkrüchten 

530-2014/2020 

  

Für die Abfallentsorgungsgebühren 2017 wurde eine Gebührenkalkulation erstellt. 

Die wesentlichen Änderungen bei den einzelnen Systemen sind im Folgenden darge-

stellt: 

 

System Graue Tonne (incl. Braune Tonne) 

Die Zahlen der Behälter sind sowohl bei den Grauen Tonnen, den Braunen Tonnen 

und den Blauen Tonnen gegenüber der Kalkulation 2016 gestiegen. Insofern erhöhen 

sich hier auch entsprechend die Unternehmerkosten. Weitere Erhöhungen im Unter-

nehmerbereich ergeben sich beim Änderungsdienst. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass - wie bereits in diesem Jahr begonnen worden ist - alle Grundstücke daraufhin 

überprüft werden, ob das richtige Abfallgefäß zur Verfügung gestellt ist. Bei einer Viel-

zahl von Grundstücken sind hiernach die Behälter zu tauschen. 

 

Im Bereich Sperrgut / Altholzabfuhr sind aufgrund der Hochrechnung und der abgefah-
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renen Vorjahresmenge geringere Abfuhrmengen anzusetzen. Aufgrund der Staffelprei-

se sind hier die Einheitspreise je t höher, so dass trotz der geringeren Mengen die Kos-

ten steigen. 

 

Die Entsorgungsgebühren des Kreises Viersen werden in 2017 voraussichtlich kon-

stant bleiben. Aufgrund der für 2017 zu erwartenden Abfallmengen in den einzelnen 

Bereichen erhöhen sich auch die Entsorgungskosten entsprechend. 

 

Die Abfuhr von Altkleidern und –schuhen wird ab dem Jahr 2017 als feste Einrichtung 

übernommen. Bisher wurden im Rahmen des Pilotprojektes nur die Netto-Gutschriften 

ausgewiesen. Nunmehr werden im Bereich der Kosten detailliert die Gesamtauswen-

dungen und im Bereich der Erstattungen ebenfalls der volle Erstattungsbetrag ange-

setzt.  

 

Im Bereich der Personalkosten sind insgesamt höhere Kosten anzusetzen. Bisher war 

dem Bereich Abfall die Mitarbeiterin mit 30 % der Jahresarbeitsstunden zugewiesen, 

die ausschließlich den Änderungsdienst  bearbeiten sollte. Es hat sich herausgestellt, 

dass insbesondere der Aufwand für den Änderungsdienst von Amts wegen deutlich 

höher ist als angenommen. Hier werden derzeit sämtliche Grundstücke auf Aktualität 

überprüft. Diese Prüfung wird bis in das Jahr 2017 andauern. Außerdem hat diese Mit-

arbeiterin inzwischen auch die übrigen Aufgaben für die laufende Abfallentsorgung 

übernommen. Insofern ist die Mitarbeiterin derzeit mit 100 % im Abfallbereich anzuset-

zen. Demgegenüber verringern sich die Stunden des Mitarbeiters, der diese Tätigkei-

ten bisher übernommen hat, sowie die des Fachbereichsleiters.  

 

Insgesamt sind somit die Ausgaben im System Graue Tonne um 81.176,03 € gegen-

über dem Vorjahr gestiegen. 

 

Für die Papiererstattung wird ein Festpreis zuzüglich einem monatlich variablen Wert in 

Höhe des oberen Euwid – Preises für gemischtes Altpapier gezahlt. Der Festpreis be-

trägt in 2017 wie im Vorjahr 25,00 €. Der obere Euwid-Wert ist gegenüber dem Vorjahr 

gestiegen.  Es wird für 2017 von einem Durchschnittswert von 45,00 € ausgegangen. 

Somit wurde als Erstattungspreis ein Betrag von insgesamt 70,00 € /t (Vorjahr 60,00 

€/t) angesetzt.  

 

Die Erstattungen für die Altkleider und –schuhe wurden nach den voraussichtlichen 

Mengen ermittelt. Da nunmehr, wie bereits für den Bereich der Aufwendungen erläu-
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tert, die Erstattung nicht mehr abzüglich der Ausgaben angesetzt wird, ist diese im 

Vergleich zum Vorjahr um rund 21.200,00 € höher. 

 

Die Einwohnergleichwerte sind im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen. Dies resultiert u.a. 

auch aus den Ergebnissen der Überprüfungen der Grundstücke.  

 

Aufgrund der Nachkalkulation 2015 und unter Berücksichtigung des Einsatzes aus der 

Rücklage für die Kalkulation 2016 weist die Rücklage zum 1. Januar 2016 einen Be-

stand von rund 96.000,00 € aus. Hiervon wird im System Graue Tonne in 2017 ein 

Betrag von 57.900,00 € eingesetzt.  

 

Der Gebührensatz würde ohne Berücksichtigung dieser Zuführung aus der Rücklage je 

Einwohner/Einwohnergleichwert 83,25 € (Vorjahr 80,37 €) betragen. Durch Einsatz der 

Rücklage beträgt die Gebühr je Einwohner/Einwohnergleichwert 79,70 € (Vorjahr 78,40 

€). 

 

Gebührenabschlag für die Eigenkompostierer 

Der Gebührenabschlag für Eigenkompostierer wurde aufgrund der entstehenden Kos-

ten für die Biotonne nach dem Anteil der nicht als Vorhaltekosten anzusetzenden Kos-

tenanteile ermittelt. Unter Zugrundelegung der Anzahl von Behältern ergab sich – wie 

im Vorjahr – ein aufgerundeter Gebührenabschlag von 30,00 € je Grundstück. Dies 

entspricht einem Abschlag von 33,8 %. Ein Gebührenabschlag von rund 30% wird von 

der Rechtsprechung als angemessen beurteilt. 

 

Da inzwischen weitere Grundstücke keine Eigenkompostierung mehr vornehmen, ver-

ringern sich die Kosten für die Gebührenabschläge um 840,00 €. 

 

Abfallsack 

Der Gebührensatz für den Abfallsack beläuft sich rechnerisch auf 3,64 €. Da eine Zu-

ordnung der Deponiegebühren nur aufgrund des Volumen - Verhältnisses möglich ist, 

ist eine Berechnung in absoluter Genauigkeit nicht zu erstellen. Bisher wurde eine ge-

rundete Gebühr von 3,50 € festgesetzt. Da dieser Gebührensatz für 2017 nochmals 

beibehalten werden soll, wird der Fehlbetrag in Höhe von 432,00 € aus der Rücklage 

zugeführt. 

Der Gebührensatz für den Abfallsack bleibt damit unverändert. 

 

Blaue Tonne ( als Zusatzbehälter) 
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Für das Jahr 2017 wird insgesamt mit einer höheren Papiererstattung kalkuliert als im 

Vorjahr. Da die Unternehmerkosten sich nicht nach den Mengen berechnen, sondern 

nach den aufgestellten Gefäßen, die Erstattung jedoch auf die hochgerechneten Men-

gen der Zusatzgefäße anzurechnen ist, werden mit höheren Kosten der Papiererstat-

tung die großen Gefäße preiswerter, die Gebühr für das 240 l Gefäß steigt hingegen. 

Insgesamt sind die Gebühren nun nahezu identisch. Die Kosten betragen nunmehr für 

das 240 l – Gefäß 7,50 € (Vorjahr 5,50 €), für das 1.100 l – Gefäß mit vierwöchentlicher 

Leerung 8,00 € (Vorjahr 8,50 €) und für das 1.100 l – Gefäß mit zweiwöchentlicher 

Leerung ebenfalls 8,00 € (Vorjahr 13,00 €). Die Senkung ist positiv zu bewerten, weil 

dadurch vermieden wird, dass die Abfuhr für die zusätzlich anfallenden Papiermengen 

durch die Grundstückseigentümer an gewerbliche Abfuhrunternehmer vergeben wird. 

Falls sich die Papiererstattung in den Folgejahren weiter erhöhen sollte, ist es ggf. 

möglich, wie bereits vor einigen Jahren, die Zusatzgefäße für Papier kostenfrei zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Braune Tonne (als Zusatzbehälter) 

Es können von den Grundstückseigentümern kostenpflichtig weitere Biotonnen bestellt 

werden. Es werden 120 l – Behälter und 240 l –  Behälter zur Verfügung gestellt. 

Die Gebühren hierfür wurden mit 61,00 € für den 120 l – Behälter (Vorjahr 57,00 €) und 

mit 94,50 € für den 240 l – Behälter (Vorjahr 89,50 €) berechnet. 

 

Frau Baier beantwortet eine Frage des Ratsmitgliedes Lipp. 

  
 

Der Rat beschließt einstimmig, die Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsge-

bühren der Gemeinde Niederkrüchten entsprechend dem vorliegenden Entwurf zu er-

lassen. 

 

Eine Ausfertigung der Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Ge-

meinde Niederkrüchten ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 
 

9) Erlass der Gebührensatzung zur Friedhofssatzung über die Benutzung 

der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Nieder-

krüchten 

531-2014/2020 

  

Für das Jahr 2017 wurde für die Friedhofsgebühren eine Gebührenkalkulation erstellt.  

Die wesentlichen Änderungen bei den einzelnen Gebührenarten sind im Folgenden 
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dargestellt: 

 

Grabnutzungsgebühren 

Für das Jahr 2017 wurden neben den laufenden Instandhaltungskosten weitere Kosten 

für Reparaturen von Wegeschäden in die Kalkulation eingestellt. Im Verhältnis zum 

Vorjahr sind die Unterhaltungskosten um 8.500,00 € geringer. 

Im Bereich der Personal- und Verwaltungskosten hat sich eine Erhöhung um rund 

7.600,00 € ergeben, da im kommenden Jahr die Leistungen für Friedhofsunterhaltung 

des Friedhofes Elmpt neu auszuschreiben sind. Diese Kosten sind bei der Kalkulation 

mit anzusetzen. Die übrigen Kosten bleiben unter Berücksichtigung einzelner Schwan-

kungen  insgesamt etwa gleich. So ist mit Gesamtkosten für die Friedhofsunterhaltung 

in Höhe von 182.282,14 € (Vorjahr 184.587,20 €) zu rechnen. 

 

Die Kosten, abzüglich des Grünflächenanteiles von 10 %, hiernach 164.053,93 €  €, 

sind auf die Anzahl der geschätzten Grabnutzungsrechte 2017 zu verteilen. Obwohl die 

Fallzahlen von Jahr zu Jahr schwanken, wird seit der Kalkulation 2013 von der glei-

chen Anzahl von Bestattungen und Grabnutzungsrechten ausgegangen. 

Nach dem Ergebnis der Nachkalkulationen 2014 und 2015 weist die „Rücklage Fried-

hof“ zum 1.Januar 2016 einen Bestand in Höhe von rund 65.000,00 € aus. In der Kal-

kulation 2016 wurde keine Entnahme aus der Rücklage eingestellt. Nach den Vor-

schriften des KAG sind Über- oder Unterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach ihrer 

Entstehung auszugleichen. 

 

Für die Kalkulation 2017 sollen aus der Rücklage 20.000,00 € eingesetzt werden. Hier-

durch können im Jahr 2017 die Gebühren nochmals gesenkt werden. Die restliche 

Rücklage soll in den kommenden Jahren in die Kalkulationen einfließen. Wenn die 

Rücklagen verbraucht sind, wird es trotz erreichbarer Kosteneinsparungen dann zu 

Gebührenerhöhungen kommen. 

 

 

 

Grabart Gebühr 2017 Gebühr  

bisher 

Änderung um 

Reihengrabstätte Kinder bis 5 Jahre 1.237,00 € 1.397,00 € - 160,00 € 

Reihengrabstätte Personen über 5 Jahre 1.628,00 € 1.890,00 € - 262,00 € 

Pflegefreies Reihengrab 1.788,00 € 2.050,00 € - 262,00 € 

Wahlgrabstätte 2.075,00 € 2.454,00 € - 379,00 € 
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Wahlgrabstätte mit Tiefenlage 2.231,00 € 2.651,00 € - 420,00 € 

Urnengrab 1.178,00 € 1.323,00 € - 145,00 € 

Pflegefreies Urnengrab 1.258,00 €  1.403,00 € - 145,00 € 

Anonymes Urnengrab 1.046,00 € 1.156,00 € - 110,00 € 

    

Nacherwerb Wahlgrab 69,00 € 82,00 € -   13,00 € 

Nacherwerb Tiefengrab 74,00 € 88,00 € -   14,00 € 

Nacherwerb Urnengrab 47,00 € 53,00 € - .  6,00 € 

 

Bestattungsgebühren 

Im Bereich der Bestattungsgebühren wurde ebenfalls von der Fallzahl der Vorjahre 

ausgegangen. Insofern sind die Leistungen der Fremdfirmen für die Bestattungen in 

gleicher Höhe anzusetzen wie im Vorjahr. Im Bereich der Personalkosten ist aufgrund 

der hier zu berücksichtigenden Kostensteigerung eine Erhöhung zu verzeichnen. Es 

sind im Bereich der Bestattungen Kosten von insgesamt 28.654,59 € anzusetzen (Vor-

jahr 28.302,02 €). 

 

Um die Gebühren des Vorjahres halten zu können, wird im Bereich der Bestattungsge-

bühren ein Betrag in Höhe von 350,00 € aus der Rücklage eingesetzt. Die Gebühren 

betragen somit: 

 

Grabart Gebühr  

2017 

Gebühr 

bisher 

Änderung um 

Reihengrabstätte Kinder bis 5 Jahre 228,00 € 228,00 € Keine Änderung 

Reihengrabstätte Personen über 5 Jahre 404,00 € 404,00 € Keine Änderung 

Wahlgrabstätte, Bestattung e. Kindes bis 5 Jahren 228,00 € 228,00 € Keine Änderung 

Wahlgrabstätte, Bestattung einer Person über 5 

Jahre 

401,00 € 401,00 € Keine Änderung 

Wahlgrabstätte mit Tiefenlage 483,00 € 483,00 € Keine Änderung 

Urnenbeisetzungen 155,00 € 155,00 € Keine Änderung 

 

Gebühren Trauerhalle 

Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung werden in 2017 für laufende Instand-

haltungsmaßnahmen die Kosten um  1.300,00 € erhöht, da im kommenden Jahr auf-

grund des Alters der Halle mit Reparaturen und größeren Instandsetzungen (u.a. Ma-

lerarbeiten, Elektro) zu rechnen ist. Demgegenüber sinken die Abschreibungen von 

geringfügigen Wirtschaftsgütern um 1.400,00 €, da in diesem Bereich für 2017 keine 
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Anschaffungen geplant sind. 

Im Bereich der Hallennutzung ist die Anzahl der Nutzungen weiterhin rückläufig. Es 

wurde hier die Fallzahl aus 2015 angesetzt. Dies führt zu entsprechend geringeren 

Kosten für die  Fremdunternehmer. 

Insgesamt entstehen im Hallenbereich Kosten in Höhe von 12.493,85 € (Vorjahr 

13.833,86 €) für das Jahr 2017. 

Unter Berücksichtigung der geringeren Fallzahlen würde sich hieraus eine Gebühr für 

die Hallennutzung von 215,00 € ergeben. Um die bisherige Gebühr von 198,00 € hal-

ten zu können, wird ein Betrag aus der Rücklage in Höhe von 1.000,00 € eingesetzt. 

 

Gebühren Zellen 

Im Bereich der Zellen waren die Abschreibungen und Verzinsungen für die neuen Vor-

hänge in der Friedhofshalle Niederkrüchten nunmehr für das komplette Jahr anzuset-

zen und erhöhen sich entsprechend. Für den Zellenbereich wurden die Kosten für die 

Unterhaltungsarbeiten (Maler-/Elektroarbeiten) entsprechend erhöht.  

Auch im Bereich der Zellennutzung ist ein weiterer Rückgang zu verzeichnen; entspre-

chend reduzieren sich die Kosten für den Fremdunternehmer. Insgesamt sind Kosten 

von 8.878,90 € (Vorjahr 8.593,52 €) anzusetzen.  

Unter Berücksichtigung der geringeren Fallzahlen würden hiernach die Gebühren  

150,00 € für die Aufbahrung in der Zelle und 75,00 € für die Aufbewahrung einer Urne 

betragen. Um die Gebühren mit 118,00 € und 59,00 € beibehalten zu können, wird ein 

Betrag aus der Rücklage in Höhe von 1.900,00 € eingesetzt. 

 

Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen 

Die Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen ändern sich gegenüber den Ge-

bühren des Vorjahres nicht.  

 Gebühr Änderung um 

Ausgrabungen   

Falls die Beerdigung nicht länger als 20 Jahre 

zurückliegt 

903,00 € Keine Änderung 

Falls die Beerdigung mehr als 20 Jahre zurück-
liegt 

689,00 € Keine Änderung 

Ausgrabung einer Urne 
215,00 € Keine Änderung 

Umbettungen   

Falls die Beerdigung nicht länger als 20 Jahre 

zurückliegt 

1.092,00 € Keine Änderung 

Falls die Beerdigung mehr als 20 Jahre zurück-

liegt 

788,00 € Keine Änderung 



Niederschrift der 23. Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 19 von 24 

Umbettung einer Urne 236,00 € Keine Änderung 

 

Verwaltungsgebühren 

Die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Erlaubnissen steigen auf 26,00 €. 

 

Der Rat beschließt einstimmig, die Gebührensatzung zur Friedhofssatzung über die 

Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Niederkrüchten 

entsprechend dem vorliegenden Entwurf zu erlassen. 

 

Eine Ausfertigung der beschlossenen Gebührensatzung zur Friedhofssatzung über die 

Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Niederkrüchten 

ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 
 

10) Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern im Haushaltsjahr 

2017 

549-2014/2020 

  

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sieht für das 

Haushaltsjahr 2017 ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 900 TEUR vor. Zur Mini-

mierung dieser alljährlichen negativen Jahresergebnisse hat die neugebildete Arbeits-

gruppe „Haushaltskonsolidierung 2017 – 2022“ im September 2016 ihre Arbeit aufge-

nommen; mit ersten Teilergebnissen ist im ersten Halbjahr 2017 zu rechnen.  

Unter Beachtung des § 77 Abs. 2 GO NRW, der den Grundsatz der Nachrangigkeit  

zur Erhebung von Steuern verankert, ist somit eine Erhöhung der Steuerhebesätze – 

ohne ein fundiertes Haushaltskonsolidierungskonzept – nicht das geeignete Mittel zum 

Haushaltsausgleich. 

 

Auch der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 sieht die gleichen fiktiven 

Hebe-sätze wie in 2016 vor: 

 

Steuerart vorauss. fiktiver 
Hebesatz 2017 

Gemeinde  
Niederkrüchten 

Grundsteuer A 217 v. H.  255 v. H. 

Grundsteuer B 429 v. H. 450 v. H. 

Gewerbesteuer 417 v. H.  420 v. H. 

 

Ratsmitglied Wahlenberg sagt, eine Beschlussfassung sei nicht nötig, da im Rahmen 

der vorläufigen Haushaltsführung die bisherigen Hebesätze weiter gelten würden. Die 

CDU-Ratsfraktion werde sich daher der Stimme enthalten. 
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Der Rat fasst mit 18 Stimmen bei 16 Stimmenthaltungen folgenden Beschluss: 

 

Der Rat setzt die Hebesätze für die Gemeindesteuern im Haushaltsjahr 2017 in Vorjah-

reshöhe wie folgt fest: 

Grundsteuer A 255 v. H. 

Grundsteuer B 450 v. H. 

Gewerbesteuer 420 v. H. 

 
 

11) Bekanntgabe von Niederschriften über Ausschusssitzungen und Ent-

scheidungen über Ausschussbeschlüsse 

 

  

11.1 Bekanntzugeben ist die Niederschrift über die 4. Sitzung – Wahlperiode 

2014/2020 – des Sport- und Kulturausschusses vom 1. Dezember 2016. Über die 

in dieser Sitzung gefassten Ausschussbeschlüsse, sofern sie nicht gesondert zur 

Tagesordnung des Rates gestanden haben, ist zu entscheiden. 

 

 Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über die o. a. Sitzung des Sport- 

und Kulturausschusses bekannt. 

 

 Frau Schrievers beantwortet eine Frage des Ratsmitgliedes Szallies. 

 

 Ratsmitglied Wahlenberg erläutert, dass im Hinblick auf die im Bereich Kultur 

geplanten Maßnahmen die CDU-Ratsfraktion mit Schreiben vom 13. Dezember 

2016 beantragt habe, ein gemeindliches Kulturentwicklungskonzept zu erstellen. 

 

 Bürgermeister Wassong sagt, er habe mit den von ihm vorgeschlagenen Veran-

staltungen lediglich eine Initiative ergreifen wollen. 

 

 

11.2 Bekanntzugeben ist die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 14. Sitzung – 

Wahlperiode 2014/2020 – des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde 

Niederkrüchten vom 6. Dezember 2016. Über die in dieser Sitzung gefassten 

Ausschussbeschlüsse, sofern sie nicht gesondert zur Tagesordnung des Rates 

gestanden haben, ist zu entscheiden. 

 

 Bürgermeister Wassong gibt die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sit-
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zung des Haupt- und Finanzausschusses bekannt. 

 

 Der Rat nimmt die Niederschrift zur Kenntnis und billigt einstimmig die in dieser 

Sitzung gefassten Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses mit Ausnah-

me der Beschlüsse, die gesondert zur Tagesordnung des Rates gestanden ha-

ben.    

 
 

13) Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 538-2014/2020 

  

Die Verwaltung hat den Entwurf des Stellenplanes für den Doppelhaushalt 2017/2018 

erstellt. Der Stellenplan ist Basis für die Veranschlagung der Personalkosten im Dop-

pelhaushalt 2017/2018. Eine Ausfertigung des Stellenplanentwurfs hat jedes Ratsmit-

glied erhalten. Zu dem Stellenplanentwurf werden nachstehende Erläuterungen abge-

geben: 

 

1. Beamte 

 

Der Stellenplanentwurf für die Beamten sieht eine Reduzierung um eine Stelle vor. 

Innerhalb des Stellenplanes sind folgende Änderungen vorgesehen: 

 

a) Wegfall der Stelle eines Beigeordneten und Neuausweisung einer Planstelle für 

den allgemeinen Vertreter von Besoldungsgruppe A 15 LBesG NRW    

 

b) Wegfall einer Planstelle nach A 13 LBesG NRW der Laufbahngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt  

 

c) Anhebung einer Planstelle von Besoldungsgruppe A 11 LBesG NRW nach Besol-

dungsgruppe A 12 LBesG NRW  

 

 

2. Tariflich Beschäftigte 

 

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber 

dem Vorjahr eine Absenkung um 1,5 Stellen vor. Darüber hinaus enthält der Entwurf 

des Stellenplanes folgende Änderungen: 

 

a) Anhebung der Planstelle von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 13 

TVöD  



Niederschrift der 23. Sitzung des Rates der Gemeinde Niederkrüchten 22 von 24 

 

b) Anhebung von zwei Planstellen von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 

12 TVöD nach Neubewertung 

 

c) Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 

TVöD nach Neubewertung 

 

d) Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD 

nach Neubewertung 

 
e) Wegfall einer Planstelle der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Ausscheiden des Stellen-

inhabers 

 
f) Anhebung einer Planstelle von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD  

 
g) Wegfall eines Stellenanteils von 0,5 der Entgeltgruppe 2 TVöD nach Reduzierung 

der Arbeitszeit und Privatisierung der Reinigungsleistung 

 
h) Umbenennung der Entgeltgruppe S 11 und S 11 Ü in die Entgeltgruppe S 11 b 

 
i) Anhebung von 2,2 Planstellen von Entgeltgruppe S 4 TVöD nach Entgeltgruppe S 

8a TVöD aufgrund von Veränderungen bei den Gruppentypen der Kindertages-

einrichtungen  

 
Durch die Einführung der neuen Entgeltordnung für den öffentlichen Dienst können 

sich im Rahmen der stattfindenden Überprüfung Änderungen hinsichtlich der Eingrup-

pierung ergeben.  

 
 

 

3.   Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 

 

In dem Zeitraum 2017 / 2018 werden je Jahr  

1    Auszubildende/er für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten und  

4    Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten für den Beruf der/des Erzieherin/s  

beschäftigt. 

 

Der Rat beschließt mit 13 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 17 Stimmenthaltungen 

den Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 entsprechend dem vorliegenden 

Entwurf. 
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Eine Ausfertigung des beschlossenen Stellenplans für den Doppelhaushalt 2017/2018 

ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 
 

12) Mitteilungen des Bürgermeisters  

  

Es liegen keine Mitteilungen vor. 

 

 

Ratsmitglied Mankau sagt, dass die SPD-Ratsfraktion Herrn Theo Coenen, Herrn Ul-

rich Seeboth und Herrn Ralf Liebrecht als stellvertretende Mitglieder für die Arbeits-

gruppe „Haushaltskonsolidierung“ benenne. 

 
 

 

Bürgermeister Wassong bedankt sich bei den Ratsmitgliedern für die faire und sachliche Zu-

sammenarbeit im zurückliegenden Jahr und wünscht allen Anwesenden gesegnete Feiertage 

und ein gutes neues Jahr. 

 

Stellvertretende Bürgermeisterin Schouren dankt Bürgermeister Wassong für das gute Mitei-

nander und wünscht allen ein erfolgreiches neues Jahr. 

 

 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung. 

 

Dieser Niederschrift sind als Anlagen beigefügt: 

 

1) Sitzungskalender für das Jahr 2017 

 

2) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Gebühren für die Gewäs-

serunterhaltung 

 

3) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Festsetzung der Gebührensätze für die 

Gewässerunterhaltung 

 

4) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Höhe der Straßenreinigungsgebühren  

 

5) Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren  
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6) Gebührensatzung der Gemeinde Niederkrüchten zur Friedhofssatzung über die Benutzung 

der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen  

 

7) Stellenplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 

 

 

 

 

 gez.Wassong gez. Bonus 

 Bürgermeister Schriftführer 



E n t w u r f 

Sitzungskalender 2017 
- Gemeinde Niederkrüchten - 

                                                                                                                                                                                                                Stand: 24. November 2016 

 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 

Rat  14. Di. 21. Di.  30. Di. 27. Di.   26. Di.   21. Di. 12. Di. 

Haupt- und Finanzausschuss 31. Di.  7. Di.  23. Di. 20. Di.   19. Di.  7. Di. 5. Di. 

Rechnungsprüfungsausschuss    27. Do.  22. Do.     23. Do.  

Schulausschuss   9. Do.       12. Do.   

Sport- und Kulturausschuss   14. Di.        28. Di.  

Bauausschuss  21. Di.  4. Di. 16. Di. 13. Di.   12. Di.  14. Di.  

Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss  20. Mo.  3. Mo. 15. Mo. 12. Mo.   11. Mo.  13. Mo.  

Ausschuss für Jugend-, Familien- und  
Sozialangelegenheiten  

  6. Mo.        9. Do.  

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Frem-
denverkehr, Forst und Liegenschaften 

    4. Do.     19. Do.   

Wahlausschuss             

Wahlprüfungsausschuss             

             

CDU – Ratsfraktion                            19.30 Uhr             

SPD – Ratsfraktion                            19.30 Uhr             

FDP – Ratsfraktion                            18.30 Uhr 
öffentliche Sitzung *                           18.30 Uhr 

            

CWG-Ratsfraktion                             19.30 Uhr             

Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen    
Ortsverein                                          19.30 Uhr 
 

            

Ratsfraktion Die Linke                        18.00 Uhr             

 

 





































 
 

Satzung 
der Gemeinde Niederkrüchten 

über die Festsetzung der Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung  
vom 14. Dezember 2016 

 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. 

Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV NRW 

S. 966), der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. 

September 2015 (GV NRW S. 666), der §§ 39 bis 42 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes 

(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. August 

2016 (BGBl. I, S. 1972), §§ 62 - 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeswassergesetz - LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV NRW, S. 559 ff) sowie der Satzung der Gemeinde Nieder-

krüchten über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung vom 13. Dezember 

2016  hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 fol-

gende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Die jährlichen Gebühren für die Gewässerunterhaltung für die Grundstücke im seitlichen Ein-

zugsgebiet der Schwalm  betragen: 

1. für versiegelte Flächen von Grundstücken 0,0379 € je m²  

2. für unversiegelte Flächen von Grundstücken 0,0004 € je m² 

  

 
§ 2 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Nieder-

krüchten über die Festsetzung der Gebührensätze für die Gewässerunterhaltung vom 16. De-

zember 2015 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Festsetzung der Gebühren-

sätze für die Gewässerunterhaltung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen vorstehen-

der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016 

 

Der Bürgermeister 

gez. 

Wassong 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
Satzung 

der Gemeinde Niederkrüchten 
über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung 

vom 13. Dezember 2016 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 

(GV NRW S. 966), der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-

rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 8. September 2015 (GV NRW S. 666), der §§ 39 bis 42 Wasserhaushaltsgesetz 

des Bundes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

04. August 2016 (BGBl. I, S. 1972), §§ 62 - 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV NRW, S. 559 ff) sowie des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Ok-

tober 2016 (BGBl I, S. 2372), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 

13. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§ 1 

Umfang der Unterhaltungspflicht bei Gewässern 

(1) Der Gemeinde werden für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der sonstigen 

Gewässer durch den Schwalmverband gemäß § 62 Abs. 3 LWG NRW i.V.m. § 64 Abs. 2 

LWG NRW Verbandsbeiträge auferlegt. 

 

(2) Zur Gewässerunterhaltungspflicht gehört gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 WHG:  

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Was-

serabflusses (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 WHG), 

- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer stand-

ortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss (§ 39 

Abs. 1 Nr. 2 WHG), 

- die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren Gewässern mit Ausnahme der besonde-

ren Zufahrten zu Häfen und Schifffahrtsanlegestellen (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 WHG), 

- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers, insbe-

sondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen (§ 39 Abs. 1 Nr. 4 

WHG), 
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- die Erhaltung des Gewässers in einen Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder 

Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen 

Bedürfnissen entspricht (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 WHG). 

 
Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 WHG muss die Gewässerunterhaltung sich an den Bewirtschaf-

tungszielen nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 WHG ausrichten und darf die Erreichung dieser 

Ziele nicht gefährden. Die Gewässerunterhaltung muss gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 WHG den 

Anforderungen entsprechen, die im Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG an die Gewäs-

serunterhaltung gestellt sind. Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 3 WHG ist bei der Gewässerunterhal-

tung der Erhaltung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts Rechnung zu 

tragen; Bild und Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 

 
(3) Gemäß § 61 Satz 1 LWG NRW erstreckt sich die Unterhaltung eines oberirdischen Gewäs-

sers auf das Gewässerbett und auf die Ufer. Zur Unterhaltung gehört nach § 61 Satz 2 LWG 

NRW auch die Freihaltung, Reinigung und Räumung des Gewässerbettes und der Ufer von 

Unrat, soweit es dem Umfang nach geboten ist. 

 
 

§ 2 

Umlage des Unterhaltungsaufwandes 

(1) Die Gemeinde Niederkrüchten legt die von ihr an den Schwalmverband sowie den Kreis 

Viersen abzuführenden Verbandsbeiträge für die Gewässerunterhaltung und den Gewäs-

serausbau (§ 69 LWG NRW) gemäß § 64 Abs. 1 Satz 1, Nr. 2 und Satz 2 LWG NRW als 

Gebühren nach den §§ 6 und 7 KAG auf die Eigentümer der Grundstücke im seitlichen Ein-

zugsgebiet um. Eine Umlage des Aufwandes bzw. der Kosten erfolgt auf der Grundlage des 

§ 64 Abs. 1 Satz 4 bis 6 LWG NRW nur, soweit der Aufwand bzw. die Kosten nicht durch 

Anteile der sog. Erschwerer (§§ 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 4 LWG NRW) und Finanzie-

rungshilfen des Landes (§ 64 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 72 LWG NRW) gedeckt sind.  

 

(2) Die Gewässerunterhaltungsgebühr beeinhaltet nach § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW zusätz-

lich  

- die Personal-  und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage 

- den Aufwand für die Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie 

- die Kosten für das Gewässerkonzept (§ 74 Abs. 2 LWG NRW) 

 

(3) Die Gewässerunterhaltungsgebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
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§ 3 

Gebührenpflichtige im seitlichen Einzugsgebiet eines Gewässers 

(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer von Grundstücken, die in dem Bereich liegen, aus 

dem den zu unterhaltenden Gewässerstrecken Wasser seitlich zufließt (seitliches Einzugs-

gebiet). Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet sind alle Grundstücke innerhalb eines Be-

reichs von Wasserscheiden, von denen aus ein Zufluss des Wassers zum Gewässer erfol-

gen kann. Auf einen unmittelbaren Zufluss zum Gewässer kommt es nicht an. Entscheidend 

ist allein die Lage des Grundstücks im seitlichen Einzugsgebiet des Gewässers. 

 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück. 

 

(3) Wechselt der Gebührenpflichtige, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Gebüh-

renpflichtige verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich zu benachrichtigen. Ein Wechsel der 

Gebührenpflicht wird zum ersten Tage des auf die Benachrichtigung folgenden Monats wirk-

sam. Zeigt der bisherige oder der neue Gebührenpflichtige den Wechsel nicht an, so haften 

beide vom Zeitpunkt des Eigentumswechsels an als Gesamtschuldner bis zum Ende des 

Kalenderjahres, in dem der Gemeinde die Rechtsänderung bekannt wird. 

 

(4) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Grundstücksei-

gentümers der Erbbauberechtigte. 

 
 

§ 4 

Gebührenmaßstab 

(1) Die Gebühr bemisst sich gemäß § 64 Abs. 1 Satz 8 LWG NRW nach der Größe des Grund-

stücks pro qm Grundstücksfläche. Dabei werden die Kosten zur Erfüllung der Pflicht zur 

Gewässerunterhaltung nach § 1 dieser Satzung gemäß § 64 Absatz 1 Satz 7 LWG NRW zu 

90 % auf die versiegelten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (=unversiegelten) Flächen 

umgelegt, die sich auf Grundstücken befinden, die im seitlichen Einzugsgebiet der Schwalm 

liegen.  

 

(2) Versiegelte Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle Flächen, auf de-

nen bauliche Anlagen jedweder Art oder sonstige vom natürlichen Wasserabfluss abwei-

chende Versiegelungen des Bodens vorzufinden sind. Versiegelte Flächen sind hiernach 

insbesondere die mit Gebäuden bebauten Flächen sowie die Befestigung von Flächen durch 

Beton, Asphalt, Pflaster, Schotter oder ähnlichen Materialien. 
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(3) Übrige Flächen im Sinne des § 64 Abs. 1 Satz 7 LWG NRW sind alle unversiegelten Flä-

chen, die eine natürliche Bodenbeschaffenheit aufweisen. Hierzu gehören insbesondere Ra-

senflächen, Blumenbeete, Wiesen, Äcker, Weiden und Waldflächen. 

 

(4) Die Flächengrößen werden aufgrund von Luftbildauswertungen, des Inhalts des Liegen-

schaftskatasters sowie der Angaben der Grundstückseigentümer ermittelt. Zur Erhebung der 

Angaben durch den Grundstückseigentümer ist auf Anforderung durch die Gemeinde ein 

ausgefüllter Erhebungsbogen über die Größe der versiegelten Flächen und der übrigen 

(=unversiegelten) Flächen vorzulegen (Mitwirkungspflicht). Die Gemeinde prüft die Angaben 

und kann erforderlichenfalls die Vorlage weiterer Unterlagen fordern. Bei Grundstücken, für 

die keine bzw. keine prüffähigen Angaben vorliegen, wird die Fläche von der Gemeinde im 

Wege der Schätzung ermittelt. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung  

erfolgt zur verursachergerechten Abrechnung der Gewässerunterhaltungsgebühr gemäß § 

64 Abs. 1 LWG NRW und zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung dieser Gebühr. Inso-

weit hat der Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff 

in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu dulden.  

 
(5) Maßgeblich für die Gebührenbemessung sind die Grundstücksverhältnisse zum Beginn ei-

nes Kalenderjahres. Änderungen im laufenden Jahr werden erst mit Wirkung des auf die 

Änderung folgenden Kalendermonats berücksichtigt. Ändert sich die versiegelte oder die üb-

rige, nicht versiegelte Fläche des Grundstücks, hat der Gebührenpflichtige die Änderungen 

binnen eines Monats der Gemeinde anzuzeigen. Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

(6) Die Gebührensätze werden jährlich ermittelt und gesondert durch Satzung festgesetzt. Für 

die Bemessung der Gebühr wird die Grundstücksfläche pro Quadratmeter berücksichtigt. 

 
 

§ 5 

Fälligkeit 

(1) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid, der auch mit einem Bescheid über andere 

Abgaben verbunden sein kann, jährlich festgesetzt. 

 

(2) Die Gebühren werden vierteljährlich, und zwar am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. 

November mit einem Viertel des festgesetzten Jahresbetrages fällig. Bei einer einmaligen 

jährlichen Fälligkeit ist diese am 1. Juli des Kalenderjahres. Ergeht der Gebührenbescheid 
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zu einem Zeitpunkt, in dem bereits vorgenannte Stichtage verstrichen sind, ist der hierfür 

entfallende Gebührenanteil innerhalb eines Monats nach Erhalt des Gebührenbescheides 

fällig. 

 
 

§ 6 

Mitwirkungsrecht, Betretungsrecht 

(1) Die Gebührenpflichtigen haben alle für das Errechnen der Gebühr erforderlichen Auskünfte 

zu erteilen. 

 

(2) Die Gebührenpflichtigen haben zu dulden, dass Mitarbeiter oder Beauftragte der Gemeinde 

die Grundstücke betreten können, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu 

überprüfen. 

 
 

§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

a) als Gebührenpflichtiger entgegen § 4 Abs. 4 seinen Mitteilungspflichten nicht nach-

kommt oder Veränderungen hinsichtlich der Zuordnung von Flächen zu den einzelnen 

Flächenarten nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,  

b) als Gebührenpflichtiger entgegen § 6 Abs. 1 die zur Errechnung der Gebühren erforder-

lichen Auskünfte nicht erteilt, 

c) als Gebührenpflichtiger entgegen § 6 Abs. 2 Beauftragte der Gemeinde daran hindert, 

das Grundstück zu betreten, um Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprü-

fen.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße bis zu 1.000 Euro geahndet. 

 
 

§ 8 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Nieder-

krüchten über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung vom 11. Dezember 

2007 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Gebühren für 

die Gewässerunterhaltung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen vorstehen-

der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn,  

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Niederkrüchten, den 13. Dezember 2016 

 

Der Bürgermeister 

gez. 

Wassong 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
Satzung 

über die Höhe der Straßenreinigungsgebühren 
der Gemeinde Niederkrüchten 

vom 14. Dezember 2016 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 4 und 

6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 

Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. September 

2015 (GV. NRW. S. 666) und des § 5 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde 

Niederkrüchten vom 19. November 1997 (Amtsblatt Kreis Viersen 1997, S. 659), zu-

letzt geändert durch Änderungssatzung vom 14. November 2012 (Amtsblatt Kreis 

Viersen 2012, S. 928), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung 

am 13. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Höhe der Straßenreinigungsgebühren 

 

Die Höhe der jährlichen Straßenreinigungsgebühren wird wie folgt festgesetzt: 

 

Bei einer einmaligen wöchentlichen 

Reinigung der Fahrbahn beträgt die 

Benutzungsgebühr je m Grundstücksseite                        0,75 € 

(§ 6 Abs. 1 - 3 der Straßenreinigungssatzung)      

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 

Höhe der Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten vom 16. De-

zember 2015 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 

Die vorstehende Satzung über die Höhe der Straßenreinigungsgebühren der Ge-

meinde Niederkrüchten  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zu-

standekommen vorstehender Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-

kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

 
 
Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. 

Wassong 

 

 



 
Satzung 

über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren 
der Gemeinde Niederkrüchten 

vom 14. Dezember 2016 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabenge-

setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666) und des § 24 

der Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 29. Oktober 2014 (Amts-

blatt Kreis Viersen S. 1102), hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 

13. Dezember 2016 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Höhe der Abfallentsorgungsgebühren 

Die Höhe der jährlichen Abfallentsorgungsgebühren wird wie folgt festgesetzt: 

a. je Einwohner oder Einwohnergleichwert 79,70 € 
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe a der Abfallentsorgungssatzung) 
 

b.  je Abfallsack 3,50 € 
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe b der Abfallentsorgungssatzung) 
 

c. je zusätzlichem Sammelbehälter Blaue Tonne 
 mit einem Fassungsvermögen von  

    240 l 7,50 € 
 1.100 l mit vierwöchentlicher Leerung 8,00 € 
 1.100 l mit zweiwöchentlicher Leerung 8,00 € 
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe c der Abfallentsorgungssatzung) 
 

d. je zusätzlichem Sammelbehälter Braune Tonne  
 mit einem Fassungsvermögen von  

    120 l 61,00 € 
    240 l  94,50 € 
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe d der Abfallentsorgungssatzung) 
 
e. Gebührenabschlag bei vollständiger Eigenverwertung  
 kompostierbarer Stoffe je Grundstück 30,00 € 
 (zu § 26 Absatz 1 Buchstabe e der Abfallentsorgungssatzung) 
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§ 2 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Höhe der 

Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten vom 16. Dezember 2015 außer 

Kraft.  

 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Nie-

derkrüchten  wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen vor-

stehender Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-

tend gemacht werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 
 
Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. 

Wassong 

 

 



 
Gebührensatzung 

zur Friedhofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 
der Gemeinde Niederkrüchten  

vom 14. Dezember 2016 
 

Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – 
BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Juli 
2014 (GV. NRW. S. 405), des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) und der §§ 1 sowie 4 bis 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 08. September 2015 (GV. NRW. S. 666), in Verbindung mit § 33 
der Friedhofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Ge-
meinde Niederkrüchten vom 30. Oktober 2007, zuletzt geändert am 14. Dezember 2010, hat der 
Rat der Gemeinde Niederkrüchten am 13. Dezember 2016 folgende Gebührensatzung zur Fried-
hofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Nie-
derkrüchten beschlossen: 
 
 
 
 

§ 1 
 
Für die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen und die Leistungen nach der  
Friedhofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Ge-
meinde Niederkrüchten werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 
 

§ 2 
Gebührentarif 

 
Es werden folgende Gebühren erhoben: 
 
1. Aufbahrungsgebühren 

 a) Aufbahrung in der Zelle 118,00 € 
 b) Aufbahrung in der Trauerhalle 198,00 €
 c) Aufbewahrung einer Urne 59,00 € 
 
 
2. Bestattungsgebühren 

 A. Erdbestattungen 
 1. In einer Reihengrabstätte  
  1.1 für Kinder bis 5 Jahre 228,00 € 
  1.2 für Personen über 5 Jahre 404,00 € 
 
 2. In einer Wahlgrabstätte 
  2.1 für Kinder bis 5 Jahre 228,00 € 
  2.2 für Personen über 5 Jahre 401,00 € 
  2.3 in einer Wahlgrabstätte mit Tiefenlage 483,00 € 
  
 B. Urnenbeisetzung (auch anonyme Urnenbeisetzung) 155,00 € 
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3. Ausgrabungen 

 a) Falls die Beerdigung nicht länger als 20 Jahre zurückliegt 903,00 € 
 b) Falls die Beerdigung mehr als 20 Jahre zurückliegt 689,00 € 
 c) Ausgrabung einer Urne 215,00 € 
 
 
4. Umbettungen 
 
 a) Falls die Beerdigung nicht länger als 20 Jahre zurückliegt 1.092,00 € 
 b) Falls die Beerdigung mehr als 20 Jahre zurückliegt 788,00 € 
 c) Umbettung einer Urne 236,00 € 
 
 
 
5. Gebühren für die Einräumung von Nutzungsrechten 

 a) Reihengrabstätten für Verstorbene bis zu 5 Jahren 
  mit 25-jährigem Nutzungsrecht 1.237,00 € 
 
 b) Reihengrabstätten für Verstorbene über 5 Jahre 
  mit 25-jährigem Nutzungsrecht 1.628,00 € 
 
 c)  pflegefreies Reihengrab 1.788,00 € 
 
 d) Wahlgrabstätten mit 30-jährigem Nutzungsrecht je Grabstätte 2.075,00 € 
 
 e) Nacherwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten je 
  Grabstätte und Jahr 69,00 € 
 
 f) Wahlgrabstätten mit Tiefenlage mit 30-jährigem Nutzungsrecht 
  je Grabstätte 2.231,00 € 
 
 g) Nacherwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten mit Tiefenlage 
   je Grabstätte und Jahr 74,00 € 
 
 h) Urnenwahlgrabstätten mit 25-jährigem Nutzungsrecht 1.178,00 € 
 
 i) pflegefreies Urnengrab 1.258,00 € 
 
 j) anonymes Urnengrab 1.046,00 € 
 
 k) Nacherwerb von Nutzungsrechten an Urnenwahlgrabstätten   
   je Grabstätte und Jahr 47,00 € 
 
 
 
6. Erlaubnisse zur Errichtung von Grabmälern, Einfriedungen u.a. 26,00 €
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§ 3 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühren sind die Antragsteller und diejenigen verpflichtet, in deren Auf-
trag die Benutzung des Friedhofs oder seiner Bestattungseinrichtungen sowie Leistungen 
nach der Friedhofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 
der Gemeinde Niederkrüchten beantragt werden.  
 
(2) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
(3) Schuldner von Leistungen, die ohne Antrag erbracht werden, sind diejenigen Personen, 
die nach bürgerlichem Recht die Bestattungskosten zu tragen haben. 
 
 

§ 4 
Sonderleistungen 

 
Für im Einzelfall erbrachte Sonderleistungen, die über diejenigen des Gebührentarifs hinausge-
hen oder gesondert anfallen, werden die tatsächlich entstandenen Kosten berechnet.  

 
 

§ 5 
 Fälligkeit 

 
Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur Friedhofs-
satzung über die Benutzung der Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Nieder-
krüchten vom 16. Dezember 2015 außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 

 

Die vorstehende Gebührensatzung zur Friedhofssatzung über die Benutzung der Friedhöfe 

und Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Niederkrüchten wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen vor-

stehender Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-

tend gemacht werden kann, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 
 
Niederkrüchten, den 14. Dezember 2016 
 

Der Bürgermeister 

gez. 

Wassong 
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